
Amtsblatt des Landkreises Jerichower Land,       10. Jahrgang, Nr. : 06   vom 06.04.2016                                       Seite 190  

 
 

 
 

         
________________________________________________________________________ 
 
10. Jahrgang Burg, 06.04.2016              Nr.: 06  
________________________________________________________________________________________________ 

 
Inhalt   

 

A. Landkreis Jerichower Land  

1. Satzungen, Verordnungen und Richtlinien 

 75  Hinweisbekanntmachung zur Bekanntmachung 
der Satzung des Zweckverbandes „Regionale 
Planungsgemeinschaft Magdeburg“ im Amtsblatt 
des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt 
am 15.04.2016......................................................   

2. Amtliche Bekanntmachungen 

3. Sonstige Mitteilungen 

 76  Aufruf zur Teilnahme am Wettbewerb „STABIL“ 
.........................................................................191 
 

B. Städte und Gemeinden 

1. Satzungen, Verordnungen und Richtlinien 

 77  Satzung der Gemeinde Elbe-Parey über die 
Aufhebung der Satzung über die förmliche 
Festlegung des Sanierungsgebietes Parey „Berg 
und Dorfkern“ ....................................................... 

 78 Haushaltssatzung und Bekanntmachung der 
Haushaltssatzung der Stadt Jerichow für das 
Haushaltsjahr 2016................................................ 

 79  Bekanntmachung der Stadt Gommern zum 
Bebauungsplan Nr. 3-2005 „Am Pflaumenknick“ 
mit ÖBV.................................................................  

2. Amtliche Bekanntmachungen 

80  Öffentliche Bekanntmachung zur Berufung des 
Wahlleiters und seines Stellvertreters der 
Gemeinde Möser für die Bürgermeisterwahl   

 81  Bekanntmachung der Gemeinde Möser zur 
Bildung des Gemeindewahlausschusses für die 
Bürgermeisterwahl am 6. November 2016.......... 

3. Sonstige Mitteilungen 
  

C. Kommunale Zweckverbände 

1. Satzungen, Verordnungen und Richtlinien 

2. Amtliche Bekanntmachungen 

3. Sonstige Mitteilungen 
 

D. Regionale Behörden und 
Einrichtungen 

1. Satzungen, Verordnungen und Richtlinien 

2. Amtliche Bekanntmachungen 

3. Sonstige Mitteilungen 
 

E. Sonstiges 

1. Amtliche Bekanntmachungen 

2. Sonstige Mitteilungen 

 

 

______________________________________________________________________________ 
 
A. Landkreis Jerichower Land 
1. Satzungen, Verordnungen und Richtlinien 
 
 
 

für den Landkreis 
Jerichower Land 



Amtsblatt des Landkreises Jerichower Land,       10. Jahrgang, Nr. : 06   vom 06.04.2016                                       Seite 191  

 
 

75 
Landkreis Jerichower Land 
Der Landrat 
 

Hinweisbekanntmachung 
 

Auf der Grundlage der § 2 Abs. 4 und § 21 Abs. 1 Landesentwicklungsgesetz Sachsen-Anhalt (LEntwG 
LSA) vom 23. April 2015 (GVBl. 2015, S. 170) in Verbindung mit den Vorschriften des Gesetzes über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG-LSA) vom 9. Oktober 1992 (GVBl. LSA, S. 730) neugefasst am 
26.Februar 1998 (GVBl. LSA 1998, S. 81) in der jeweils geltenden Fassung, hat die Regionalversammlung 
der Regionalen Planungsgemeinschaft Magdeburg in ihrer Sitzung am 17.02.2016, (Beschluss RV 02/2016) 
die Satzung für den Zweckverband „Regionale Planungsgemeinschaft Magdeburg“ beschlossen, die die 
bisherige Satzung vom 26.März 2008 ablöst. 
 
Die Bekanntmachung der Satzung des Zweckverbandes „Regionale Planungsgemeinschaft Magdeburg“ 
nebst deren Genehmigung erfolgt gem. § 14 Abs. 2 GKG-LSA i.V.m. § 8 Abs. 5 GKG-LSA durch die 
Kommunalaufsichtsbehörde im Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt am 15.04.2016. 
 
Auf diese Bekanntmachung wird hiermit hingewiesen. 
 
gez. Burchhardt 
______________________________________________________________________________________ 
 
3. Sonstige Mitteilungen  
 

76 
Landkreis Jerichower Land 
Der Landrat 

 
Aufruf zur Teilnahme am Wettbewerb „STABIL“ 

 
 

 
 

 
Der Landkreis Jerichower Land ruft alle interessierten Träger auf, Projektvorschläge zur Verbesserung der 
Bildungs- und Beschäftigungsfähigkeit förderungsbedürftiger junger Menschen zur Integration in Ausbildung 
oder Beschäftigung im Rahmen des Wettbewerbs  
 

„STABIL: Selbstfindung - Training - Anleitung - Betreuung - Initiative - Lernen“ 
 
einzureichen. Die Grundlage für die Durchführung des Wettbewerbs und Umsetzung entsprechender 
Projekte ist die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für die Vermeidung beruflicher und 
gesellschaftlicher Ausgrenzung sowie für die individuelle berufliche und soziale Wiedereingliederung von 
arbeitslosen Personen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds des Landes Sachsen-Anhalt (Richtlinie 
Zielgruppen- und Beschäftigungsförderung - RdErl. des MS vom 12.06.2015 – 52-04011-6.1). Die 
Finanzierung erfolgt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds.  
 
Anliegen des Wettbewerbs  
 
Obwohl sich die Arbeitsmarktlage im Landkreis Jerichower Land weiter positiv entwickelt, können nicht alle 
Personengruppen im gleichen Umfang davon profitieren. Gleichzeitig besteht die Nachfrage nach 
qualifizierten Arbeitskräften. Junge Menschen ohne Ausbildung haben geringe Chancen auf eine Integration 
in den Arbeitsmarkt. Der Zielgruppe soll es ermöglicht werden, über die Teilnahme am Projekt „STABIL“ an 
den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt herangeführt zu werden, um zum Ausgleich von Angebot und Nachfrage 
am Arbeitsmarkt beizutragen. 
 
Insgesamt wurden für Februar 2016 im Landkreis Jerichower Land 5.253 Arbeitslose gemeldet, davon 3.493 
Personen, die im Rechtskreis des SGB II betreut werden. Darunter sind 242 Personen 15 Jahre bis unter 25 
Jahre alt. Das entspricht einem Anteil von 6,9 %.  
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(Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Februar 2016) 
 
Rahmenbedingungen  
 
Im Landkreis Jerichower Land sollen 60 Teilnehmerplätze für einen Projektzeitraum von 24 Monaten in 
Grund- und Mittelzentren vorgehalten werden.  
 
Das Konzept muss das Ziel der Förderung – Entwickeln und Herstellen der Bildungs- und 
Beschäftigungsfähigkeit förderungsbedürftiger junger Menschen, die mit Hilfe der Förderangebote der 
Agentur für Arbeit oder dem Jobcenter Jerichower Land nicht oder nicht mehr erreicht werden können – 
eindeutig erkennen lassen.  
 
In der Vorbereitung zur Einreichung von Projektvorschlägen sind die einschlägigen Re-gelungen der 
Rahmenrichtlinie zur Zielgruppen- und Beschäftigungsförderung zu beachten. Hier sind insbesondere die 
nachfolgenden Regelungen zum Förderbereich C von Bedeutung. 
 
Im Projektvorschlag ist der hier gesetzte Rahmen durch die Beschreibung von Arbeits-paketen und 
Benennung von Meilensteinen zu konkretisieren. Dabei werden qualifizierte Darlegungen zu den in diesem 
Abschnitt genannten Anforderungen erwartet:  
 

 Darstellung der Arbeit in den Werkstattbereichen basierend auf dem pädagogischen Modell des 
Lernens unter produktiven betriebsnahen Bedingungen  

 Erläuterungen zu vorgesehenen Berufs- und Tätigkeitsfeldern und zu den regionalen Gegebenheiten  

 konzeptionelle Überlegungen zum Erwerb von Qualifikationen durch die Teilnehmer/-innen  

 strategisches Vorgehen zur Vermittlung von Teilnehmer/-innen in Praktika bei privaten Arbeitgebern  

 Darstellung eines modellhaften TN-Durchlaufs für den gesamten Projektzeitraum  

 methodische Erläuterungen zur Erarbeitung von individuellen Bildungs-, Entwicklungs- und 
Arbeitsplänen  

 Überlegungen zur Nachbetreuung von Teilnehmer/-innen  

 Aussagen zur Bildung und Arbeit des Projektbeirates  
 
Der Antragsteller muss durch fachliche Qualität und Zuverlässigkeit sowie unter Beachtung des Grundsatzes 
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit die Eignung für eine sachgerechte und erfolgreiche 
Projektdurchführung besitzen. Der geografische Wirkungskreis der Projekte muss sich auf den Landkreis 
Jerichower Land beziehen.  
 
Der Förderzeitraum umfasst 24 Monate mit der Option der ein- oder mehrmaligen Verlängerung. Die 
Zuwendung für 24 Monate beträgt maximal 500.000 Euro, bezogen auf ein Projekt mit zehn bis zwölf 
Teilnehmerplätzen. Der Projektbeginn ist zum 01.07.2016 vorgesehen.  
 
Zuwendungsempfänger  
 
Zur Teilnahme am Wettbewerb sind Bildungsträger oder anerkannte Träger der freien Jugendhilfe, jeweils 
ohne mehrheitliche öffentliche Beteiligung mit Sitz oder Betriebsstätte in Sachsen-Anhalt berechtigt. Um ein 
pädagogisches Gesamtkonzept aus einer Hand zu gewährleisten, kann für ein Projekt nur ein Träger 
Zuwendungsempfänger sein. Kooperationsverträge oder -vereinbarungen zwischen verschiedenen Trägern 
sind nicht zulässig.  
 
Zielgruppe  
 
Zielgruppe sind förderungsbedürftige junge Menschen, die in der Regel unter 25 Jahre bzw. in begründeten 
Fällen bis unter 30 Jahren alt sind, ihre Schulpflicht erfüllt haben, keinen Berufsabschluss besitzen, 
arbeitslos sind und mit Hilfe der Förderangebote der Agenturen für Arbeit oder Träger der Grundsicherung 
nicht oder nicht mehr erreicht werden können.  
 
Zuwendungsvoraussetzungen:  
 
Im Projektvorschlag sind an den dafür vorgesehenen Stellen Aussagen zu nachfolgenden Punkten zu 
treffen:  
 

 geplante Kapazitäten an Teilnehmerplätzen (unter Pkt. 1 Projektidee)  

 vorhandene/geplante Ressourcen; Werkstattbereiche (unter Pkt. 3.6 Trägerprofil)  



Amtsblatt des Landkreises Jerichower Land,       10. Jahrgang, Nr. : 06   vom 06.04.2016                                       Seite 193  

 
 

 Einsatz des Projektpersonals (unter Pkt. 3.3 Projektpersonal)  

 Qualitätssicherung (unter Pkt. 3.5 Qualitätssicherung)  
 
Förderfähige Kosten  
 
Zuwendungsfähig sind notwendige Personal- und Sachausgaben, die unmittelbar durch das Projekt 
entstehen und zur Projektdurchführung erforderlich sind. Im Projekt ist die Zahlung einer 
leistungsbezogenen und individuellen Motivationsprämie als zuwendungsfähige teilnehmerbezogene 
Ausgabe vorgesehen. Neben der Kalkulation im Ausgabenplan ist im Projektvorschlag ein Konzept für eine 
kompetenzbasierte Bewertung zur Feststellung von Kompetenzen der Teilnehmenden darzulegen und der 
Einsatz entsprechender methodischer Instrumente zu erläutern (Pflichtelement unter Arbeitspaket unter Pkt. 
2. und 3.1.).  
 
Hinweise zum Verfahren  
 
Die zu fördernden Projekte werden im Rahmen eines Wettbewerbs ausgewählt. Für die Teilnahme am 
Wettbewerb ist ein tragfähiges Konzept zur Umsetzung der Ziele des Wettbewerbs zu entwickeln.  
 
Der Wettbewerb bildet die Vorstufe zum Antragsverfahren. Bei positiver Entscheidung durch den Regionalen 
Arbeitskreis (RAK) zu einem Projekt erfolgt die Aufforderung zur Antragsabgabe bei der bewilligenden Stelle.  
 
Die Richtlinie und Unterlagen zum Einreichen eines Projektvorschlages sind auf den Seiten zu STABIL der 
Homepage des Landkreises Jerichower Land verfügbar. Die Unterlagen sind vollständig ausgefüllt 
einzureichen. Die Bewertung der Projektvorschläge erfolgt nach einem einheitlichen Bewertungsschema, 
das zusammen mit weiteren Hinweisen zum Bewertungs-verlauf ebenfalls auf den Seiten zu STABIL der 
Homepage des Landkreises Jerichower Land eingesehen werden kann. 
 
Die Projektvorschläge sind bis zum 03.05.2016 um 12:00 Uhr beim Landkreis Jerichower Land, Hauptamt, 
Herrn Henry Liebe, Bahnhofstraße 9, 39288 Burg einzureichen.   
 
Der Projektvorschlag ist in doppelter Ausfertigung in einem verschlossenen Briefumschlag mit Hinweis auf 
den Wettbewerb „STABIL“ einzureichen.  
 
Später eingehende Projektvorschläge bzw. Nachreichungen können nicht mehr berücksichtigt werden.  
 
Ansprechpartner 
 
Für Fragen und allgemeine Informationen zum Wettbewerb steht Herr Henry Liebe telefonisch unter 03921 
949 1000 oder per E-Mail unter Hauptamt@lkjl.de zur Verfügung. 
 

______________________________________________________________________________ 
 

B. Städte und Gemeinden 
1.  Satzungen, Verordnungen und Richtlinien 
 
 

77 
Gemeinde Elbe-Parey 

 

Satzung der Gemeinde Elbe-Parey über die Aufhebung der Satzung über die förmliche 
Festlegung des Sanierungsgebietes Parey „Berg und Dorfkern“  

Bekanntmachung gem. § 162 Abs. 1 und 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
 

Die Gemeinde Elbe-Parey hat in seiner Sitzung am 08.03.2016 die Satzung über die Aufhebung der Satzung 
über die Festlegung des Sanierungsgebietes Parey  „Berg und Dorfkern“ beschlossen. 
 
Die Satzung tritt am Tage der Bekanntmachung  im Amtsblatt des Landkreises Jerichower Land in Kraft. 
Sie wird ab sofort in der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Elbe-Parey, Ernst-Thälmann-Straße 15, OT 
Parey, zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Auf Verlangen wird darüber Auskunft erteilt. 
 
Es wird gemäß § 215 Abs. 2 BauGB darauf hingewiesen, dass nach § 215 Abs. 1 BauGB 
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eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 und 2 BauGB bezeichneten Verfahren- und Formvorschriften dann 
unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb von 1 Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden ist. 
 
Mängel der Abwägung (§ 214 Abs. 3 BauGB) sind ebenfalls unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb von 7 Jahren seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden sind. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften oder den Mangel 
an Abwägung begründen soll, ist darzulegen. 
 
Elbe-Parey, 16.03.2016           
 
gez. Nicole Golz                      
Bürgermeisterin            
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Anlage: Satzung mit Gebietsabgrenzung
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78 
 

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
 
1. Haushaltssatzung der Stadt Jerichow für das Haushaltsjahr 2016 
 
Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. Juni 2014  
(GVBl. LSA S. 288), hat die Stadt Jerichow die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 09.02.2016 
beschlossene Haushaltssatzung, erlassen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden 
voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und 
zu leistenden Auszahlungen enthält, wird 
 
1. im Ergebnisplan mit dem 
  
 a) Gesamtbetrag der Erträge auf       9.681.600 € 
 
 b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf      9.807.200 € 
 
2. im Finanzplan 
  
 a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf            9.010.400 € 
 
 b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  8.975.600 € 
 
 c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf   1.828.400 € 
 
 d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf   1.826.400 € 
 
 e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf                     500 € 
 
 f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf         206.300 € 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs- 
maßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 Euro festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige 
Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen 
belasten,(Verpflichtungsermächtigung) wird auf 264.400 Euro festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 4.500.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 
1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf                  310  v. H. 
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1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf            370  v. H. 
 
 
2. Gewerbesteuer auf         330  v. H. 
 

§ 6 
 
Für die Veranschlagung von Einzelinvestitionen werden folgende Wertgrenzen festgesetzt: 
 

a) für Anschaffungen       5.000 €  
b) für Baumaßnahmen    25.000 € 

 
Unterhalb dieser Wertgrenzen können Investitionen je Teilplan zusammengefasst werden. 
 
Jerichow, den 09.02.2016 
 
gez. Bothe                                                                               
Bürgermeister                                                          Siegel 
 
 
 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der 
Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 202 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes zur 
Einsichtnahme vom 02.05.2016 bis 11.05.2016 im Rathaus, Zimmer 119 öffentlich aus. 
Die nach § 110 Abs. 2  des Kommunalverfassungsgesetzes erforderliche Genehmigung ist durch den 
Landkreis Jerichower Land am 21.03.2016 unter dem Aktenzeichen 15 75 60/2016 erteilt worden. 
 
Jerichow, den 01.04.2016 
 
gez. Bothe 
Bürgermeister                                                          Siegel 
______________________________________________________________________________________ 

 
79 

 
Stadt Gommern 
mit den Ortsteilen: Vogelsang, Leitzkau/ Hohenlochau, Wahlitz, Nedlitz, Dannigkow/ Kressow, Menz, Vehlitz, 
Karith/ Pöthen, Ladeburg, Dornburg, Prödel, Lübs 
 

Bekanntmachung 
Bebauungsplan Nr. 3-2005 „Am Pflaumenknick“ mit ÖBV 
1. Änderung des fortlaufenden Bebauungsplanes nach § 13 BauGB 

für das in der Anlage dargestellte Gebiet 
 
Der Stadtrat der Stadt Gommern hat in seiner öffentlichen Sitzung am 9. März 2016 die 1. Änderung des 
fortgeltenden Bebauungsplanes Nr. 3-2005 „Am Pflaumenknick“ mit örtlicher Bauvorschrift nach § 13 
Baugesetzbuch (BauGB), durch Satzungsbeschluss nach § 10 BauGB, beschlossen. Die 1. Änderung 
umfasst die Streichung des Punktes 3 der textlichen Festsetzung im Teil B. Die Begründung wurde gebilligt, 
ein Umweltbericht war für die 1. Änderung nicht erforderlich. 

 
Mit der Bekanntmachung im Amtsblatt tritt die 1. Änderung des Bebauungsplans in Kraft (§ 10 Abs. 3 
BauGB). 
 
Die 1. Änderung der fortgeltenden Satzung des Bebauungsplans einschließlich seiner Begründungen kann 
im Rathaus der Stadt Gommern, Platz des Friedens 10 im Bauamt während der Sprechzeiten,  
montags von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr,  
dienstags von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 17:30 Uhr und  
donnerstags von 9:00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr,  
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von jedermann eingesehen werden. Einen Terminwunsch außerhalb der Sprechzeiten bitte vorher unter der 
Durchwahl 039200-77 89 31 vereinbaren.  
 
Über den Inhalt der 1. Änderung des fortgeltenden Bebauungsplans kann umfassend Auskunft verlangt 
werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 215 Abs. 1 BauGB die Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
bis 3, Abs. 2 und Abs. 3 Satz 2 des BauGB bezeichneten Vorschriften dann unbeachtlich sind, wenn sie 
nicht innerhalb von einem Jahr nach Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des Baugesetzbuches in der zur Zeit gültigen 
Fassung über die Entschädigung von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie 
über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 

 
Gommern, den 31.3.2016 
 
gez. Hünerbein 
Bürgermeister        -Siegel- 
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2.  Amtliche Bekanntmachungen 

80 
Gemeinde Möser 
Der Bürgermeister 

 
Öffentliche Bekanntmachung zur Berufung des Wahlleiters und seines Stellvertreters 

der Gemeinde Möser für die Bürgermeisterwahl   

 
Gemäß § 9 Kommunalwahlgesetz für das Land Sachsen-Anhalt (KWG LSA) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 27. Februar 2004, zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 
288, 333) in Verbindung mit § 3 Abs. 1 Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) 
vom 24. Februar 1994, zuletzt geändert durch Verordnung vom 27. November 2015 (GVBl. LSA S. 573) wird  
nachfolgend aufgeführtes bekannt gemacht: 
 
Der Gemeinderat Möser hat in seiner Sitzung am 16. Februar 2016 die Berufung des Gemeindewahlleiters 
sowie seines Stellvertreters beschlossen. 
 
 
Gemeindewahlleiter:                       Herr Hartmut Dehne 
                                                      dienstansässig:  Brunnenbreite 7/8, 39291 Möser  
 
stellv. Gemeindewahlleiterin:           Frau Anja Woizeschke-Schmidt 
                                                      dienstansässig:  Brunnenbreite 7/8, 39291 Möser 
 
Möser, 31. März 2016 
 
gez. Köppen 
Bürgermeister 
______________________________________________________________________________________ 

 
81 

Gemeinde Möser 
Gemeindewahlleiter 
 

Bürgermeisterwahl am 6. November 2016 
Bildung des Gemeindewahlausschusses  

 
Gemäß § 10 Abs. 1 Kommunalwahlgesetz für das Land Sachsen-Anhalt (KWG LSA) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 27. Februar 2004 (GVBl. LSA S. 92), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Juni 
2014 (GVBl. LSA S 288, 333), besteht der Gemeindewahlausschuss aus dem Gemeindewahlleiter als 
Vorsitzendem und drei Beisitzern sowie ihren Stellvertretern, die der Gemeindewahlleiter aus den 
Wahlberechtigten des Wahlgebietes beruft. § 9 Abs. 1a KWG LSA sowie § 10 Abs. 1a KWG LSA bleiben 
unberührt. 
Bei der Berufung der Beisitzer sollen Vorschläge der im Wahlgebiet vertretenden Parteien und 
Wählergruppen berücksichtigt werden. 
 
Auf der Grundlage des § 4 Abs. 1 Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) vom 24. 
Februar 1994 (GVBl. LSA S. 339), zuletzt geändert durch Verordnung vom 27. November 2015 (GVBl. LSA 
S. 573), fordere ich alle im Wahlgebiet der Gemeinde Möser vertretenden Parteien und Wählergruppen auf, 
Wahlberechtigte des Wahlgebietes als Beisitzer und stellvertretende Beisitzer für den 
Gemeindewahlausschuss innerhalb eines Monats nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 
vorzuschlagen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Beisitzer und deren Stellvertreter des Wahlausschusses gemäß § 13 
Abs. 1 KWG LSA ehrenamtlich tätig sind. Wahlbewerber und Vertrauenspersonen für Wahlvorschläge 
können nach § 13 Abs. 2 KWG LSA ein Wahlehrenamt nicht innehaben. Ablehnungsgründe für die 
Übernahme eines Wahlehrenamts ergeben sich aus § 13 Abs. 3 KWG LSA. 
 
Möser, 4. April 2016 
 
gez. Dehne 
Gemeindewahlleiter 
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